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1. Teil 

Einleitung 

Mit Gesetz vom 27.10.1994 wurde dem Bund im Rahmen der Verfassungs-
reform die Gesetzgebungskompetenz für das Staatshaftungsrecht erteilt1 und 
damit der Weg für eine gesetzliche Regelung dieses weitgehend durch Richter-
recht geprägten Rechtsbereichs bereitet. Ein erster Versuch zur Positivierung 
des Staatshaftungsrechts im Jahre 1981 ist bekanntlich gerade wegen der feh-
lenden Bundeszuständigkeit vom Bundesverfassungsgericht  für verfassungs-
widrig erklärt worden.2 Die Folgen des noch bestehenden Normenvakuums 
sind alles andere als erfreulich.  Das Staatshaftungsrecht präsentiert sich in 
erster Linie als case law,3 welches auch noch von verschiedenen Gerichtsbar-
keiten geprägt wird.4 Zwischen den einzelnen Rechtsfiguren bestehen Abgren-
zungsschwierigkeiten und z.T. Wertungswidersprüche, die ohne rechtsdogma-
tische „Verrenkungen" kaum bewältigt werden können.5 

Diese Gemengelage im Recht der staatlichen Ersatzleistungen ist dadurch 
noch unübersichtlicher geworden, daß einige Rechtsinstitute des Staatshaf-
tungsrechts dem Art. 14 GG zuzuordnen sind bzw. in Anlehnung an diesen 
entwickelt worden sind. Denn nach einigen Grundsatzentscheidungen des 
BVerfG zu diesem Grundrecht6 sind alte Verständnisstrukturen beseitigt wor-
den, ohne daß die neuen Konturen schon in allen Einzelheiten sichtbar gewor-
den sind. So verwundert es nicht, daß der ohnehin strukturell schwer verständ-

1 Art. 741 Nr. 25 GG; BGBl. 13146. 
2 BVerfGE 61, 149 ff.  Vgl. zu Entstehen, Inhalt und Scheitern des Staatshaftungsgesetzes 

Maurer,  VerwR, § 30 Rn. 8 ff.;  Ossenbühl,  Staatshaftungsrecht, 357 ff. 
3 Ossenbühl,  Staatshaftungsrecht, 3. 
4 Ossenbühl,  Staatshaftungsrecht, 4. 
5 Maurer,  VerwR, 7. Teil, Rn. 3. 
6 Insbesondere BVerfGE 58, 300 ff.  (Naßauskiesungsentscheidung) und BVerfGE 58, 

137 ff.  (Pflichtexemplarentscheidung). 
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liehe Art. 14 GG inzwischen wegen der vielen noch ungelösten Probleme gar 
als „Eigernordwand der Grundrechtslandschaft"  bezeichnet worden ist.7 

In der Folge dieser vom BVerfG eingeleiteten Trendwende ist auch wieder-
holt die Existenz der vom BGH in Anlehnung an Art. 14 I I I GG entwickelten 
Haftungsinstitute des enteignungsgleichen und enteignenden Eingriffs  in Frage 
gestellt worden. Ein Anspruch aus enteignungsgleichem  Eingriff  setzt nach 
Ansicht des BGH voraus, daß durch eine hoheitliche Maßnahme rechtswidrig 
eine Eigentumsbeeinträchtigung herbeigeführt  worden ist und dem Berechtig-
ten dadurch ein besonderes, anderen nicht zugemutetes Opfer für die Allge-
meinheit auferlegt wird.8 Ein Anspruch aus enteignendem  Eingriff  kommt 
hingegen nach Ansicht des BGH in Betracht, wenn eine rechtmäßige  hoheitli-
che Maßnahme bei einem Betroffenen  zu Nachteilen führt,  die er aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen hinnehmen muß, die aber die Schwelle des 
enteignungsrechtlich Zumutbaren übersteigen.9 

Ziel der Untersuchung ist es zu prüfen, ob gerade das zuletzt genannte Haf-
tungsinstitut, der Anspruch aus enteignendem Eingriff,  als eigene, selbständige 
Rechtsfigur auch nach dem verfassungsrechtlichen  Verständniswandel zu 
Art. 14 GG fortbestehen kann oder ob insofern inzwischen im derzeitigen 
System der öffentlich-rechtlichen  Ersatzleistungen eine Verdrängung durch 
andere Haftungsinstitute stattgefunden hat. 

§ 1 Bedeutung des Anspruchs aus enteignendem Eingriff 

Der Anspruch aus enteignendem Eingriff  spielt in der Praxis eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Seit seiner Entwicklung in der Mitte der sechziger 
Jahre wurden bereits allein in der amtlichen Sammlung des BGH (BGHZ) ca. 
30 Entscheidungen veröffentlicht,  bei denen ein derartiger Anspruch Streitge-
genstand war. Zahlreiche Urteile des BGH zum enteignenden Eingriff  wurden 
zudem in dieser Zeit in Fachzeitschriften publiziert, viele Entscheidungen sind 
überdies wohl ohne Veröffentlichung  geblieben.10 Gerade bei Berücksichti-
gung der Tatsache, daß die Entscheidungen des BGH nur die Spitze des 

7 Schwabe,  Jura 1994, 529 f. 
8 St. Rspr., vgl. etwa BGHZ 117,240,252. 
9 St. Rspr., vgl. etwa BGHZ 112, 392, 399; 117, 240,252. 
1 0 Allein in der Zeit zwischen 1985 und 1989 sind 14 Entscheidungen des BGH zum An-

spruch aus enteignendem Eingriff  ergangen; vgl. die Darstellung bei Engelhardt,  NVwZ 1989, 
1026, 1029 f. 
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„prozessualen Eisbergs" darstellen,11 wird die forensische Bedeutung dieses 
Haftungsinstitutes deutlich,12 die noch dadurch gesteigert wird, daß es häufig 
um hohe Streitwerte geht.13 Trotz oder wegen dieser großen praktischen Rele-
vanz ist der Anspruch aus enteignendem Eingriff  in der Rechtswissenschaft -
nach den bundesverfassungsrechtlichen  Grundsatzentscheidungen zu 
Art. 14 GG mehr denn je - umstritten. Während einige Autoren das Haftungs-
institut gänzlich verabschieden wollen,14 meinen andere, mit (z.T. gravieren-
den) Beschneidungen des Anwendungsbereichs auskommen zu können,15 

während sich eine dritte Gruppe schützend vor den BGH stellt und am An-
spruch aus enteignendem Eingriff  ohne große Veränderungen festhalten 
w i l l . 1 6 Bei Vertretern der dritten Gruppe wiederum besteht große Uneinigkeit 
sowohl hinsichtlich der genauen Anspruchsvoraussetzungen als auch bezüg-
lich der Frage, ob der Anspruch aus enteignendem Eingriff  nicht sogar noch 
weiter, etwa auch auf Eingriffe  in die Berufsfreiheit,  ausgedehnt werden soll. 
Vor diesem Hintergrund allgemeiner Unsicherheit verwundert es nicht, daß 
der Anspruch aus enteignendem Eingriff  wohl kaum zu den beliebtesten 
Rechtsfiguren des öffentlichen  Rechts gehört. In der Verwaltung besteht z.T. 
selbst bei den zuständigen Fachabteilungen hinsichtlich dieses Rechtsinstituts 
schon terminologisch große Unklarheit.17 Und die Rechtsprechung zeichnet 

1 1 1984 wurden z.B. von Amts- und Landgerichten 1.542.691 erstinstanzliche Verfahren er-
ledigt, während im gleichen Jahr nur 2.677 Revisionen vom Bundesgerichtshof zu einem Ab-
schluß kamen. Das bedeutet, daß noch nicht einmal 0,2 % der erstinstanzlich erledigten Streitig-
keiten schließlich vor dem BGH gelandet sind. Zahlenmaterial aus BT-Drs. 10/5317; 15.04.1986. 

1 2 Vor diesem Hintergrund können die außergerichtlichen Einflüsse nur erahnt werden. 
1 3 Vgl. etwa beispielhaft BGHZ 97, 114 ff.  (Streitwert: 136.720 DM); BGHZ 117, 240 ff. 

(Streitwert: 121.520 DM); BGHZ 122, 76 (Streitwert: 211.360 DM). Manchmal ist die Streit-
summe zwar relativ gering, aber das Urteil für andere Streitigkeiten richtungsweisend. So klagt 
die Klägerin in BGHZ 91, 20 ff.  „wie zahlreiche andere Anlieger in Parallelprozessen" Entschä-
digung in Höhe von 11.400 DM wegen der Immissionen einer Kläranlage ein. 

1 4 So etwa v. Brünneck,  Eigentumsgarantie, 414; Fetzer,  Haftung, 155; Heinz/Schmitt, 
NVwZ 1992, 513, 522; Maurer,  DVB1 1991, 781, 786; Melchinger,  Eigentumsdogmatik, 157; 
Stöhr,  Verfassungsrechtliche Aspekte, 195 f. 

1 5 Vgl. nur Bryde,  in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 14 Rn. 102; Detterbeck,  DÖV 1994, 273, 
279; Kempen,  Eingriff,  Rn. 274 ff.;  Lege, JZ 1994, 431, 435; ders.,  NJW 1990, 864, 867 ff.; 
Rüfiier,  in: Erichsen, AllgVerwR, § 49 Rn. 77 f.; Schmitt-Kammler,  NJW 1990, 2515, 2519 f. 

1 6 Insbesondere Aust/Jacobs,  Enteignungsentschädigung, 65 ff.;  Nüßgens/Boujong,  Eigen-
tum, Rn. 428 ff.;  Papier,  in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14 Rn. 721 ff.;  Ossenbühl  JZ 1994, 263, 
264; ders.,  Staatshaftungsrecht, 226 ff. 

1 7 Dies zeigte sich u.a. bei zahlreichen Gesprächen und Briefwechseln, die der Verfasser  mit 
Verwaltungsangestellten in verschiedenen Städten geführt hat. Bei den vorherrschenden termino-
logischen und thematischen Grundsatzstreitigkeiten in diesem Gebiet verwundert dieses Ergebnis 
nicht. 


